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Recht & Gesetz 

Urteil: Häusliche Krankenpflege auch in Behinderteneinrichtungen

Der Gesetzgeber will 
den Lückenschluss
Auch nach Auffassung des Landessozialgerichts Berlin-Branden-

burg haben in Behinderteneinrichtungen lebende Menschen An-

spruch auf Häusliche Krankenpflege. Der Übergang zwischen den 

laut Gesetz vom Anspruch erfassten „betreuten Wohnformen“ und 

stationären Einrichtungen der Behindertenhilfe sei fließend.  

Von Johannes Groß

N ach der Erweiterung des An-
wendungsbereichs der Leis-
tungserbringung gem. § 37 

SGB V auf betreute Wohnformen 
war lange Zeit fraglich, ob auch in 
Einrichtungen der Behindertenhil-
fe Anspruch auf Häusliche Kran-
kenpflege besteht. Krankenkassen 
wiesen dies stets mit Hinweis auf 
die stationäre Versorgung in diesen 
Einrichtungen zurück. Das LSG 
Berlin-Brandenburg hat dem ge-
genüber nunmehr einen solchen 
Anspruch grundsätzlich bejaht.

Einbeziehung ist nicht  
ausdrücklich formuliert
Fraglich war insoweit, ob die 
Einbeziehung vollstationärer 
Behinderteneinrichtungen/-heime 
in den Anwendungsbereich des 
§ 37 Abs. 2 Satz 1 SGB V grund-
sätzlich ausgeschlossen ist oder ob 
solche Einrichtungen als „betreute 
Wohnformen“ oder „sonst geeigne-
ter Ort“ im Sinne dieser Vorschrift 
gelten können. Nach der gesetzli-
chen Regelung werden die Leistun-
gen „im Haushalt der Versicherten, 
ihrer Familie oder sonst an einem 

geeigneten Ort, insbesondere in 
betreuten Wohnformen, Schulen 
und Kindergärten“ erbracht. Ein-
richtungen der Behindertenhil-
fe unterliegen grundsätzlich den 
Bestimmungen des Heimgesetzes 
bzw. der Nachfolgegesetze der 
Länder. Daher hielt das LSG Nie-
dersachen-Bremen in seinem Urteil 
vom 23. April 2009 (L 8 SO 1/07) 
eine Einbeziehung vollstationärer 
Behinderteneinrichtungen/-heime 
in dem Anwendungsbereich des 
§ 37 Abs. 2 Satz 1 SGB V für aus-
geschlossen. Das Gericht argumen-
tierte dahingehend, dass der Ge-
setzgeber die Einbeziehung dieser 
Einrichtungen ausdrücklich hätte 
formulieren müssen.

Die beispielhaft aufgeführten 
Orte „betreute Wohnformen, Schu-
len und Kindergärten“ sprächen je-
denfalls auf den ersten Blick gegen 
eine Ausweitung der Häuslichen 
Krankenpflege über den Haushalt 
und die Familie hinaus auf jeden 
geeigneten Ort. Vielmehr sollte 
der fragliche Ort mit den beispiel-
haft genannten vergleichbar sein. 
Dieser könne nicht so weitgehend 

verstanden werden, dass nunmehr 
auch Heime im Sinne des Heimge-
setzes als sonstiger geeigneter Ort 
gelten sollten. 

Geeigneter Ort: Ja oder 
Nein?
Demgegenüber hatte das LSG 
Hamburg in seinem Beschluss vom 
12. November 2009 (L 1 B 202/09 
ER KR) den Anspruch auf Leistun-
gen der Häuslichen Krankenpflege 
gemäß § 37 Abs. 2 Satz 2 SGB V 
grundsätzlich auch dann bejaht, 
wenn die Versicherten in einer sta-
tionären Einrichtung der Behinder-
tenhilfe lebten. Eine solche statio-
näre Wohneinrichtung sei jedenfalls 
dann ein geeigneter Ort im Sinne 
von § 37 Abs. 2 Satz 1 SGB V, wenn 
die Versicherten gegen den Einrich-
tungsträger keinen Anspruch auf 
Behandlungspflege hätten. Inso-
weit sei es rechtlich unerheblich, 
ob es sich bei der Einrichtung um 
ein Heim im Sinne des Heimgeset-
zes handle. Denn ein Vergleich mit 
anderen betreuten Wohnformen 
rechtfertige es, stationäre Einrich-
tungen der Behindertenhilfe diesen 
Wohneinrichtungen gleichzustellen 
und sie als geeignete Orte im Sinne 
von § 37 Abs. 2 Satz 1 SGB V anzu-
sehen, sofern man sie nicht bereits 
als besondere Ausprägung des be-
treuten Wohnens bewerte. Der Ge-
setzgeber habe Lücken zwischen 
der ambulanten und stationären 
Versorgung vermeiden wollen. 
Stationäre Einrichtungen der Be-
hindertenhilfe könnten auch nicht 
mit stationären Einrichtungen wie 
Krankenhäusern, medizinischen 
Rehabilitationseinrichtungen oder 
Pflegeheimen gleich gesetzt wer-
den. In den Einrichtungen der Be-
hindertenhilfe stünden nämlich 
die gesellschaftliche Integration 
der Bewohner im Vordergrund, die 
möglichst unabhängig werden sol-
len (§ 3 Abs. 3 SGB XII). Die Über-
gänge von einer Wohngemeinschaft 
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Dem LSG Berlin-Brandenburg ist 
im Grundsatz zuzustimmen: Ein-
richtungen der Behindertenhilfe 
sind vom Anwendungsbereich des 
§ 37 SGB V erfasst.

Jedoch erscheint die Differen-
zierung nach „einfacher“ Medika-
mentengabe und „qualifizierter“ 
Behandlungspflege wenig durch-
dacht. Denn für die Medikamenten-
gabe wird man kaum ungeschultes 
Personal einsetzen können. Vom 
Arzt wird die Medikamentengabe 
im Rahmen einer ärztlichen Ver-
ordnung häuslicher Krankenpflege 
grundsätzlich nur auf Pflegefach-
personen delegiert werden, die in 
Einrichtungen der Behindertenhilfe 
kaum zur Verfügung stehen. Dies 
dürfte besonders für die Gabe von 
Psychopharmaka gelten, deren Ne-
benwirkungen im Hinblick auf ein 
erhöhtes Unfallrisiko (Sturzpro-
phylaxe) besonders zu beobachten 
sind. Hierzu bedarf es eines aktu-
ellen medizinischen und pharma-
kologischen Hintergrundes. Sofern 
diese Fähigkeiten nicht vorhanden 
sind, wird man den gesetzlich ga-
rantierten Leistungsanspruch des 
Versicherten nicht ablehnen kön-
nen. z        

mit Betreuungshilfe zu einer stati-
onären Einrichtung, die unter die 
Regelungen des Heimgesetzes falle, 
dürften im Übrigen in Abhängigkeit 
der Fähigkeiten der Bewohner flie-
ßend sein. Deshalb sei das betreute 
Wohnen gesetzlich auch nicht de-
finiert worden. Aus der Häusliche-
Krankenpflege-Richtlinie ergebe 
sich, dass Anspruch auf Häusliche 
Krankenpflege in einer stationären 
Einrichtung der Behindertenhilfe 
maßgeblich davon abhänge, ob der 
Einrichtungsträger verpflichtet sei, 
Behandlungspflege zu erbringen. 
Allein der Aufenthalt in stationä-
ren Einrichtungen stehe dem An-
spruch daher nicht entgegen. Der 
Anspruch sei lediglich dann ausge-
schlossen, wenn ein Anspruch auf 
Behandlungspflege gegen den Trä-
ger der Einrichtung bestehe.

Lücke zwischen ambulant 
und stationär schließen
Dieser Auffassung hat sich nun-
mehr auch das LSG Berlin-Bran-
denburg in seinem Beschluss vom 
24. Februar 2010 (L 9 KR 23/10 B 
ER) angeschlossen. Vorrangiges 
gesetzgeberischen Ziel der Erweite-
rung des § 37 Abs. 2 Satz 1 SGB V 
sei der Gedanke gewesen, Lücken 
zwischen ambulanter und stati-
onärer Versorgung zu schließen. 
Dieses Ziel sei nicht zu erreichen, 
wenn man eine stationäre Unter-
bringung der behinderten Versi-
cherten nach dem Heimgesetz per 
se als anspruchsvernichtend anse-
hen würde.

Der Übergang zwischen dem 
anspruchsbegründet erfassten 
„betreuten Wohnformen“ und sta-
tionären Einrichtungen der Behin-
dertenhilfe sei fließend. Deshalb 
sei es kaum möglich, zwischen 
diesen Betreuungsformen eine kla-
re, eindeutige und überzeugende 
Abgrenzung zu finden. Die daraus 
entstehende Unsicherheit würde 
sich bei der Auslegung des § 37 
Abs. 2 SGB V fortsetzen. Die vom 
Gesetzgeber beabsichtigte Erweite-
rung des geeigneten Ortes auch auf 
betreute Wohnformen im Bereich 
der Eingliederungshilfe wäre fehl-
geschlagen und würde ansonsten 
der alten Rechtslage vor Änderung 
des Gesetzes entsprechen.

Die vom Gesetzgeber beabsich-
tigte Lückenschließung und Siche-

rung eines umfassenden Versiche-
rungsschutzes mit medizinischer 
Behandlungspflege sei deshalb 
nur sicherzustellen, wenn der An-
spruch auf Häusliche Krankenpfle-
ge auch in stationären Einrichtun-
gen, die den Bestimmungen des 
Heimgesetzes unterliegen, immer 
dann einsetzt, wenn ein Anspruch 
gegen den Einrichtungsträger auf 
diese Leistung endet oder von 
vornherein nicht besteht.

Allerdings besteht nach Auffas-
sung des LSG Berlin-Brandenburg 
hier eine Einschränkung: Die Ver-
tragspartner des Wohn- und Be-
treuungsvertrages, also die behin-
derten Menschen auf der einen 
Seite und der Einrichtungsträger 
auf der anderen Seite, dürften es 
nur eingeschränkt in der Hand 
haben, welche Leistungsverpflich-
tungen des Einrichtungsträgers 
bestehen und welche nicht. Ein 
völliger Ausschluss jeglicher Leis-
tungen der Behandlungspflege sei 
nur dann zulässig, wenn dies auch 
den einschlägigen Verträgen nach 
§ 75 Abs. 3 SGB X zwischen Ein-
richtungsträger und Träger der So-
zialhilfe entspreche. Sind dagegen 
die Einrichtungen nach den Rah-
menverträgen verpflichtet, „Hil-
festellungen“ zur Gewährleistung 
der medizinischen und therapeuti-
schen Versorgung zu leisten, zu de-
nen explizit auch die Unterstützung 
bei der Einnahme der verordneten 
Medikamente sowie die Sorge für 
eine ordnungsgemäße Verwahrung 
der Medikamente und die Doku-
mentation der Einnahme gehören, 
so sei auch die ärztlich verordnete 
Medikamentengabe vom Einrich-
tungsträger zu erbringen und nicht 
über die häusliche Krankenpflege 
gemäß § 37 Abs. 2 SGB V von der 
Krankenkasse zu finanzieren.

Denn hierfür erhalte der Einrich-
tungsträger dann schon einen Teil 
der Vergütung nach § 75 Abs. 3 
SGB XII. Andere Leistungen jedoch 
– wie etwa eine ärztlich verordne-
te Kontrolle des Blutzuckers und 
täglich vorzunehmende Insulinga-
ben – würden dagegen dann nicht 
in die Leistungsverpflichtung des 
Einrichtungsträgers fallen. Denn 
insofern handle es sich nicht bloß 
um eine bloße „Hilfestellung zur 
Gewährleistung der medizinischen 
Versorgung“.

PraxisTipp .

Auf der Basis der Rechtspre-
chung des LSG Berlin-Bran-
denburg ist in jedem Einzelfall 
anhand der bestehenden Ver-
träge gemäß § 75 Abs. 3 SGB XII 
zwischen Einrichtungsträger 
und Träger der Sozialhilfe zu 
prüfen, ob eine Leistungsver
pflichtung des Einrichtungs
trägers zur Erbringung der 
Krankenpflegeleistung be
steht. In der Regel wird allen-
falls die Unterstützung bei der 
Einnahme der Medikamente 
zur Leistungsverpflichtung 
des Leistungsträgers gehören. 
Sofern jedoch selbst diese Lei-
stungsverpflichtung nicht aus 
den entsprechenden Rahmen-
verträgen abgeleitet werden 
kann, besteht auch insoweit 
ein umfassender Anspruch auf 
häusliche Krankenpflege durch 
externe Pflegedienste.
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